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Text 

§ 101. (1) Ist eine schriftliche Ausfertigung an mehrere Personen gerichtet, die dieselbe 
abgabenrechtliche Leistung schulden oder die gemeinsam zu einer Abgabe heranzuziehen sind, und haben 
diese der Abgabenbehörde keinen gemeinsamen Zustellungsbevollmächtigten bekanntgegeben, so gilt mit 
der Zustellung einer einzigen Ausfertigung an eine dieser Personen die Zustellung an alle als vollzogen, 
wenn auf diese Rechtsfolge in der Ausfertigung hingewiesen wird. 

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch Art. 8 Z 1,BGBl. I Nr. 117/2016) 

(3) Schriftliche Ausfertigungen, die in einem Feststellungsverfahren an eine Personenvereinigung 
(Personengemeinschaft) ohne eigene Rechtspersönlichkeit gerichtet sind (§ 191 Abs. 1 lit. a und c), 
können einer nach § 81 vertretungsbefugten Person oder abweichend von § 81 Abs. 2 auch einem 
Zustellungsbevollmächtigten nach § 9 Abs. 1 ZustG zugestellt werden. Mit der Zustellung einer einzigen 
Ausfertigung an diese Person gilt die Zustellung an alle Mitglieder der Personenvereinigung oder 
Personengemeinschaft als vollzogen, wenn auf diese Rechtsfolge in der Ausfertigung hingewiesen wird. 

(4) Schriftliche Ausfertigungen, die nach Beendigung einer Personenvereinigung 
(Personengemeinschaft) ohne eigene Rechtspersönlichkeit in einem Feststellungsverfahren (§ 188) an 
diejenigen ergehen, denen gemeinschaftliche Einkünfte zugeflossen sind (§ 191 Abs. 1 lit. c), können 
einer nach § 81 vertretungsbefugten Person oder abweichend von § 81 Abs. 2 auch einem 
Zustellungsbevollmächtigten nach § 9 Abs. 1 ZustG zugestellt werden. Mit der Zustellung einer einzigen 
Ausfertigung an diese Person gilt die Zustellung an alle, denen der Bescheid gemeinschaftliche Einkünfte 
zurechnet, als vollzogen, wenn auf diese Rechtsfolge in der Ausfertigung hingewiesen wird. 
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